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Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 
und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
27. März 2020 (BGBl. I S. 587), in Verbindung mit § 1 Nr. 1 
der Landesverordnung zur Durchführung des Infektions-
schutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt ge-
ändert durch § 7 des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. 
S. 341), BS 2126-10, wird verordnet:

Artikel 1

Die Dritte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 
vom 23. März 2020 (GVBl. S. 79), geändert durch Verordnung 
vom 27. März 2020 (GVBl. S. 99), wird wie folgt geändert:

1. § 8 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 eingefügt:
  „(2) Abweichend von Absatz 1 können Menschen mit 

Behinderungen zur Aufrechterhaltung von Lieferket-
ten in anerkannten Werkstätten für behinderte Men-
schen oder auf Außenarbeitsplätzen der anerkannten 
Werkstätten für behinderte Menschen ausnahmsweise 
beschäftigt und betreut werden, wenn sie damit ein-
verstanden sind, ihr Einsatz unerlässlich zur Aufrecht-
erhaltung von Lieferketten und die Einhaltung der 
erforderlichen Schutzmaßnahmen gewährleistet ist. 
Die Beschäftigung oder Betreuung nach Satz 1 ist dem 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie unverzüglich anzuzeigen und kann von die-
sem bei Nichterfüllung der Voraussetzungen oder aus 
anderen wichtigen Gründen untersagt werden.“

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden Absätze 3 bis 6.

2. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt:

„§ 9 a

(1) Zur zentralen landesweiten Information der Landesre-
gierung und zur Koordination der Behandlungskapazitäten 
erfassen alle in der Versorgung von COVID-19 erkrankten 
Patientinnen und Patienten tätigen Einrichtungen fortlau-
fend, mindestens einmal täglich, die COVID-19-Fallzahlen, 
die belegten und verfügbaren Intensivbetten sowie die be-
legten und verfügbaren Beatmungsplätze und melden diese 
Daten elektronisch an das Informationssystem „Zentrale 
Landesweite Behandlungskapazitäten (ZLB)“ der Länder 
Rheinland-Pfalz und Saarland und an das für COVID-19- 
Erkrankungen zu errichtende Register des Landes, sobald 
dieses eingerichtet ist.

(2) Zur zentralen bundesweiten Koordination registrieren 
sich alle Krankenhäuser, die Intensivkapazitäten vorhalten, 
auf der Internetseite der Deutschen Interdisziplinären Ver-
einigung für Intensiv- und Notfallmedizin und nehmen die 
erforderlichen Einträge und regelmäßigen Meldungen vor.“

3. § 12 erhält folgende Fassung:

„§ 12

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 des 
Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den in den Bestimmungen der §§ 1 bis 10 dieser 
Verordnung enthaltenen Ge- und Verboten zuwiderhan-
delt. § 74 des Infektionsschutzgesetzes bleibt unberührt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Z w e i t e  L a n d e s v e r o r d n u n g
zur Änderung der Dritten 

Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz
Vom 30. März 2020

Mainz, den 30. März 2020
Die Ministerin für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie
Sabine Bätzing-Lichtenthäler


